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(54) Bezeichnung: WASSERABSORBIERENDE HARZZUSAMMENSETZUNG

(57) Hauptanspruch: Wasserabsorbierende Harzzusam-
mensetzung aufweisend die folgenden Eigenschaften:
(1) Eine Zentrifugenretentionskapazität (CRC) von nicht we-
niger als 35 g/g;
(2) Eine 1 Stunde nach dem Zersetzungstest eluierte lösliche
Komponente, die nicht mehr als 19 Masse-% ist;
(3) Eine Absorptionsfähigkeit gegen Druck von 0,7 psi
(AAP0,7) von nicht weniger als 10 g/g; und
(4) Ein Gehalt eines wasserabsorbierenden Harzes in Staub
von nicht mehr als 300 ppm in Bezug auf eine Gesamtmasse
der wasserabsorbierenden Harzzusammensetzung.
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1.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
aufweisend die folgenden Eigenschaften:
(1) Eine Zentrifugenretentionskapazität (CRC) von
nicht weniger als 35 g/g;
(2) Eine 1 Stunde nach dem Zersetzungstest eluierte
lösliche Komponente, die nicht mehr als 19 Masse-
% ist;
(3) Eine Absorptionsfähigkeit gegen Druck von 0,7 psi
(AAP0,7) von nicht weniger als 10 g/g; und
(4) Ein Gehalt eines wasserabsorbierenden Harzes
in Staub von nicht mehr als 300 ppm in Bezug auf
eine Gesamtmasse der wasserabsorbierenden Harz-
zusammensetzung.

2.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
Anspruch 1, umfassend:
einen Chelatbildner in einer Menge von nicht weniger
als 0,0001 Masse-Teile und nicht mehr als 1,0 Mas-
se-Teile in Bezug auf 100 Masse-Teile der wasser-
absorbierenden Harzzusammensetzung

3.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach Anspruch 1 oder 2, umfassend: ein Tensid und/
oder ein Schmiermittel.

4.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die wasserabsorbierende Harzzusammensetzung ei-
ne Oberflächenspannung von nicht weniger als 65
mN/m aufweist.

5.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die wasserabsorbierende Harzzusammensetzung ei-
nen Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 5 Masse-
% aufweist.

6.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 5, umfassend:
ein mehrwertiges Metallsalz und/oder ein anorgani-
sches feines Teilchen.

7.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
ein vertikal diffundierendes Absorptionsvermögen
unter einem Druck von 0,3 psi (VDAUP0,3) von nicht
weniger als 10 g/g aufweist.

8.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die wasserabsorbierende Harzzusammensetzung ei-
ne oberflächeneluierte lösliche Komponente von
nicht mehr als 2,0 Masse-% beinhaltet.

9.   Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei

ein Anteil eines Teilchens, das in der Lage ist, ein
Klassifizierungsnetz mit einer Maschengröße von
150 µm zu passieren, nicht mehr als 5 Masse-% in
Bezug auf die Gesamtmasse der wasserabsorbieren-
den Harzzusammensetzung ist.

10.  Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
in einem Fall, in dem ein Tropfen einer 0,9 Masse-
%igen wässrigen Natriumchloridlösung auf die was-
serabsorbierende Harzzusammensetzung getropft
wurde, ein Kontaktwinkel nicht mehr 90° ist.

11.  Wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
die wasserabsorbierende Harzzusammensetzung ist
eine teilchenförmige wasserabsorbierende Harz-
zusammensetzung beinhaltend ein Polyacrylsäure
(salz) basiertes wasserabsorbierendes Harzteilchen
in einer Menge innerhalb eines Bereichs von 60 Mas-
se-Teile bis 100 Masse-Teile in Bezug auf 100 Mas-
se-Teile als die Gesamtmasse der wasserabsorbie-
renden Harzzusammensetzung.

12.  Hygieneprodukt, umfassend:
eine wasserabsorbierende Harzzusammensetzung
nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgen keine Zeichnungen
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